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Cocktailparty 
Ostersamstag 2025

Erstmals lädt das DRK Oberried am Ostersamstag zur 
Cocktailparty ein. Freut Euch auf einen unvergesslichen 
Abend in bester Gesellschaft – wir freuen uns auf Ihr Kom-
men und gut gelaunte Gäste!

Öff nungszeiten des Rathauses 
während der Ostertage

Gründonnerstag, 17.04.2025: 8:00 - 12:00 Uhr. 
Am Nachmittag ist das Rathaus geschlossen.

Karfreitag, 18.04.2025 & Ostermontag, 21.04.2025 
geschlossen.

Ab Dienstag, 22.04.2025 sind wir wieder zu den 
gewohnten Sprechzeiten für Sie da.
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Tourismus Dreisamtal e.V.  
 07661 90 79 80   07661 90 79 89    tourist-info@dreisamtal.de

Jugendbeteiligung 
Frau Constanze Dunst   0761 2187-2619   constanze.dunst@lkbh.de

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag  08.00 Uhr - 12 00 Uhr
zusätzlich Donnerstag,  14.00 Uhr - 18.30 Uhr

WICHTIGE RUFNUMMERN & BEREITSCHAFTSDIENSTE

NOTDIENSTE

Notruf Rettungsdienst/Krankentransport/ Feuerwehr 112 
Notruf Polizei  110 
Polizei Freiburg  0761 8 82 44 21 
Polizeiposten Kirchzarten  07661 979190
Alkofon               0180 10 64 56 45
Telefonseelsorge  0800 1 11 01 11
Kirchl. Sozialstation Dreisamtal 07661 98 68-0
Dorfhelferinnen 07661 70 77
Hospizgruppe Dreisamtal  0160 96263862
Begl. Pflegender Angehöriger 07661 64 32
Pflegestützpunkt Breisgau Hochschwarzwald 0761 2187-2977 
Gebiet: Dreisamtal, Hochschwarzwald und 0761 2187-2979
Tageselternverein Dreisamtal-Hochschwarzwald  07661 62 79 70
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden   0761 36 122

ÄRZTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117 
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117 
Augenärztlicher und HNO-Notfalldienst  116 117 
Universitätsklinikum Freiburg, Killianstr. 5, 79106 Freiburg 
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage 8 - 18 Uhr
Freiburger Notfallpraxis für Erwachsene  
Mo, Di, Do:  20 - 23 Uhr; Mi, Fr: 16 - 23 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 23 Uhr  
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Kinder Bereitschaftspraxis Freiburg, Zentrum für Kinder- und  
Jugendmedizin, Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg 
Mo, Di, Mi, Do 19 – 22:30 Uhr, Fr 16 – 22:30 Uhr, Sa, So und  
Feiertage 8 – 22:30 Uhr.  
Zahnärztlicher Notfalldienst  0761/120 120 00
Tierärztlicher Notdienst 
Tierarztpraxis Geroldstal -Dr. K. Pöpperl  0171 1 73 06 14

STANDORTE DEFIBRILLATOREN IN OBERRIED

Feuerwehrhaus, Wehrlehofstraße 4, Oberried
Klosterschiire , Klosterplatz 4, Oberried
Michaelschule, Hauptstraße 27, Oberried

Ursulinenhof, Hauptstraße 20, Oberried
Gasthaus Hof, Silberbergstraße 21, Hofsgrund
Altes Schulhaus, Feldbergstraße 7, St. Wilhelm
Am Osterbach 14, Zastler
Ortsverwaltung, Zastler
Berggasthaus Stollenbacher Hütte, Zastler
Gewerbegebiet im Brühl, Im Brühl 1, Garage Firma Kirchenkamp
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage
www.drk-oberried.de

APOTHEKEN

Notdienstzeiten an Samstagen:  von 17.00 - 19.00 Uhr
  an Sonn- und Feiertagen:  von 10.00 - 12.00 Uhr
  und    von 17.00 - 19.00 Uhr

Do, 17.04.2025: Unterlinden-Apotheke
 Unterlinden 2, 79098 Freiburg, Tel.: 0761 - 3 43 00
Fr, 18.04.2025: Apotheke im Kaufland Freiburg
 Waldkircher Str. 57, 79106 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 5 03 64 40
Sa, 19.04.2025: Bären-Apotheke am Basler Tor
 Christoph-Mang-Str. 18-20, 79100 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 48 87 70 11
So, 20.04.2025: Kloster-Apotheke Oberried
 Hauptstr. 9, 79254 Oberried, Tel.: 07661 - 27 66
Mo, 21.04.2025: Herdern-Apotheke
 Habsburgerstr. 59, 79104 Freiburg, Tel.: 0761 - 51 50 50
Di, 22.04.2025: K & K Apotheke im Vauban
 Paula-Modersohn-Platz 3, 79100 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 88 85 70 80
Mi, 23.04.2025: Kur-Apotheke Kirchzarten
 Hauptstr. 16, 79199 Kirchzarten, Tel.: 07661 - 43 33 
Do, 24.04.2025: Apotheke St. Gallus Kirchzarten
 Hauptstr. 17, 79199 Kirchzarten, Tel.: 07661 - 50 47
Die weiteren Notdienste der umliegenden Apotheken erfahren Sie unter: 
 www.lak-bw.de/notdienstportal,  info@lak-bw.de,  
 0711 / 99347-0 
In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

GEMEINDEVERWALTUNG OBERRIED
Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail
Bürgermeister Herr Vosberg  07661 93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Zentrale  07661 93 05-0
 07661 93 05 -88

gemeinde@oberried.de

Hauptamtsleitung Herr Weber . 07661 93 05 -11 christoph.weber@oberried.de
Sekretariat Frau Rose  07661 93 05-12 mareen.rose@oberried.de
Bürgerinfo/ öffentliche Einrichtungen Frau Lauby  07661 93 05-10 karin.lauby@oberried.de 
Rechnungsamtsleitung Frau Leimroth  07661 9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 
Einwohnermelde-/Passamt/Fundbüro Frau Maier  07661 93 05 -33 andera.maier@oberried.de
Standesamt/ Friedhofsverwaltung                                                  Frau Wehrle  07661 93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de
Forstbetrieb Herr Strauch   0162 2550722 jens-uwe.strauch@lkbh.de
Ordnungsamt/Ruheberg Frau Schütz  07661 93 05-77 jessica.schuetz@oberried.de
Kasse                                      Frau Sandmann  07661 93 05-99  nadine.sandmann@oberried.de
Rechnungsamt/Kernzeitbetreuung Frau Riesterer  07661 93 05-66 cornelia.riesterer@oberried.de
Bauhof Herr Saier   07661 91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule
Frau Johner  (Schulleiterin)  07661 55 10

 07661 98 08-44
michaelschule@oberried.de

Frau Lauby (Sekretariat) Bürozeiten: Mo. u. Mi. 8.00 -12.00 Uhr
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AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG

KLOSTERSCHIIRE OBERRIED

Markt mit Regio- und  
Bioprodukten
Am Karfreitag 18.04.2025 findet 
kein Wochenmarkt statt.
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Eigenbetrieb Ursulinenhof 
Feststellung des Jahresabschlusses 
2020
 
Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Ursulinenhof der 
Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2020 wurde dem 
Gemeinderat am 07.04.2025 gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz in 
Verbindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung vorgelegt.

  
1. Bilanzsumme  7.249.041,03€
 a. Aktivseite
  i. Anlagevermögen 6.326.432,61€
  ii. Umlaufvermögen  923.608,42€
 b. Passivseite
  i. Eigenkapital 277.624,19€
  ii. Ertragszuschüsse 384.549,54€
  iii. Rückstellungen  11.070,00€
  iv. Verbindlichkeiten   6.575.797,30€
 
 c. Jahresverlust   154.446,21€
  i.Summe der Erträge 201.423.40€
  ii. Summe der Aufwendungen 301.192.39€
  iii. Zinsaufwendungen und 
       ähnlich Aufwendungen  54.677,22€
 
2. Behandlung des Jahresverlustes 
Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2020 ist in voller 
Höhe auf das neue Rechnungsjahr vorzutragen und ist in 2021 
durch den Gemeindehaushalt zu decken.
 
Oberried, den 07.04.2025

Klaus Vosberg
Bürgermeister
 
Der Jahresabschluss kann vom 14.04.2025 bis 25.04.2025 im 
Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 6 wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

 
Eigenbetrieb Ursulinenhof
Feststellung des Jahresabschlusses 
2021
 
Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Ursulinenhof der 
Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2021 wurde dem 
Gemeinderat am 07.04.2025 gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz in 
Verbindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung vorgelegt.

1. Bilanzsumme    6.997.877,07€
 a. Aktivseite
  i. Anlagevermögen  6.247.848,79€
  ii. Umlaufvermögen   750.028,28€
 b. Passivseite
  i. Eigenkapital   374.416,45€
  ii. Ertragszuschüsse  406.451,43€
  iii. Rückstellungen    15.930,00€
  iv. Verbindlichkeiten    6.201.079,19€
 
 c. Jahresverlust   157.937,44€
  i. Summe der Erträge   219.699,79€
  ii Summe der Aufwendungen   322.265,72€
  iii. Zinsaufwendungen und 
       ähnlich Aufwendungen  55.371,51€
 
2. Behandlung des Jahresverlustes 
Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2021 ist in voller 
Höhe auf das neue Rechnungsjahr vorzutragen und ist in 2022 
durch den Gemeindehaushalt zu decken.
 
Oberried, den 07.04.2025

 
  
Klaus Vosberg
Bürgermeister
 
Der Jahresabschluss kann vom 14.04.2025 bis 25.04.2025 im 
Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 6 wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

 
Eigenbetrieb Ursulinenhof
Feststellung des Jahresabschlusses 
2022 

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Ursulinenhof der Ge-
meinde Oberried für das Haushaltsjahr 2022 wurde dem Ge-
meinderat am 07.04.2025 gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz in Ver-
bindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung vorgelegt. 

 
1.  Bilanzsumme    7.026.112,56€
 a. Aktivseite
  i. Anlagevermögen 6.124.227,86€
  ii. Umlaufvermögen   901.834,70€
 b. Passivseite
  i. Eigenkapital  397.261,71€
  ii. Ertragszuschüsse  376.964,43€
  iii. Rückstellungen   19.390,00€
  iv. Verbindlichkeiten 6.236.941,10€
 
 c. Jahresverlust   139.536,86€
  i. Summe der Erträge   222.757,73€
  ii. Summe der Aufwendungen   309.119,52€
  iii. Zinsaufwendungen und 
       ähnlich Aufwendungen  53.175,07€
  
2. Behandlung des Jahresverlustes 
Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2022 ist in voller 
Höhe auf das neue Rechnungsjahr vorzutragen und ist in 2023 
durch den Gemeindehaushalt zu decken.
 
Oberried, den 07.04.2025

 
Klaus Vosberg
Bürgermeister
 
Der Jahresabschluss kann vom 14.04.2025 bis 25.04.2025 im 
Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 6 wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.
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Bekanntmachung über die Durchführung 
des Volksbegehrens 

 „XXL-Landtag  verhindern!“  
über das „Gesetz zur Änderung des Land-
tagswahlgesetzes – Aufblähung des Land-
tags durch Reduktion der Wahlkreise und 
Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“

In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag 
verhindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtags-
wahlgesetzes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion 
der Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ 
durchgeführt, weil es von mindestens 10.000 wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürgern zulässigerweise beantragt wurde. 
Der Gesetzentwurf, der Gegenstand des Volksbegehrens ist, 
wurde von den Initiatoren des Volksbegehrens erstellt.
 
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der 
freien oder amtlichen Sammlung erfolgen.
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 

2025 beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines 
Zeitraums von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. 
November 2025, in von den Vertrauensleuten des Volks-
begehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Eintra-
gungsblätter zur Unterstützung des Volksbegehrens einzu-
tragen.

Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberech-
tigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vorna-
men, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich 
und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss 
bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des Eintra-
gungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Geset-
zesvorlage und deren Begründung einzusehen.
 
Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig 
sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben 
sind oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. 
Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungs-
rechts spätestens bis Dienstag, dem 4. November 2025 der Ge-
meinde einzureichen, in der die unterzeichnende Person ihre 
Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der ge-
wöhnliche Aufenthalt besteht.
 
2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeinde-

verwaltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
Eintragungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens 
aufgelegt. Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von 
Montag, dem 5. Mai 2025 und endet am Montag, dem 4. 
August 2025.

Die Eintragungsliste für die Gemeinde Oberried wird in der Zeit 
vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025 im Rathaus, Erdgeschoss, 
Zimmer 02, Klosterplatz 4, 79254 Oberried zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 
Donnerstag von 14.00 bis 18.30 Uhr) für Eintragungswillige zur 
Eintragung bereitgehalten.
Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.
 
Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 
ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in 
der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. 
Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintra-
gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund 
der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, 
dass die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, 
die den Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich 
auf Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher 
zur Eintragung ihren Personalausweis oder Reisepass mitbrin-
gen.

3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-
tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt 
ist. Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung

• mindestens 16 Jahre alt sind,
• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
• seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.

4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht 
nur einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunter-
schrift leisten.

5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintra-
gungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbe-
gehren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur 
Niederschrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.

6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetz-
entwurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauens-
leuten der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der 
Ausgabe der Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereit-
gehalten und bei der Gemeinde im Eintragungsraum zur 
Einsicht ausgelegt: 

 
„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

 
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetz-
entwurf seine Zustimmung zu erteilen: 

Gesetzentwurf zum Volksbegehren 
„XXL-Landtag verhindern!“

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblä-
hung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und 

Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden
 
A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der 
Landtagsgröße ein, um die Kosten des Landesparlaments für 
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. 
Indem die Anzahl der Wahlkreise und damit gleichzeitig die 
Anzahl der Direktmandate erheblich verringert wird, wird die 
Möglichkeit reduziert, dass eine Partei Überhangmandate er-
ringt, die dann zu Ausgleichsmandaten für die anderen Partei-
en führen, denen der Einzug in den Landtag gelingt. Damit wird 
eine Aufblähung des Landtags in hohem Maße unwahrschein-
lich und der Landtag verbleibt mit allenfalls geringfügigen Ab-
weichungen bei seiner Sollgröße von 120 Abgeordneten.
 
B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der 
bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-Würt-
temberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen 
Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag für die 
Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt 
bisher 70 Direktmandate werden so nur noch 38 Direktmanda-
te vergeben, 82 Mandate werden über die von den Parteien zu 
bestimmenden Landeslisten nach der Maßgabe des Zweitstim-
menergebnisses verteilt. Das führt im Vergleich zum Ist-Zustand 
zu einer erheblichen Reduzierung des Risikos, dass eine Partei 
wesentlich mehr Direktmandate erringen kann, als ihr nach dem 
Zweitstimmenergebnis zustünden und somit diese Überhang-
mandate bei allen weiteren Parteien, denen der Einzug in den 
Landtag von Baden-Württemberg gelingt, mit Ausgleichsman-
daten ausgeglichen werden müssen, um den Wählerwillen nach 
dem Zweitstimmenergebnis in der Sitzverteilung im Landtag von 
Baden-Württemberg adäquat zu repräsentieren.
 
C. Alternativen
Beibehaltung der jetzigen Regelung.

D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen 



 AMTSBLATT DER GEMEINDE OBERRIED Donnerstag, 17. April 2025 | 5

auf eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziel-
len Einsparung kann nicht bestimmt werden, da niemand das 
Wahlverhalten der Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben 
den Kosten für die administrative Umsetzung der Gesetzesän-
derung entstehen keine weiteren über das Maß des Jetzt-Zu-
stands hinausgehenden Kosten.
 
E . Kosten für Private
Keine.
 
Der Landtag wolle beschließen,
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu ertei-
len: 

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 
237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ 

ersetzt.
3. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum 
Landtag von Baden-Württemberg

Nr. Name Gebiet

1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, He-
delfingen, Möhringen, Plieningen, Sillen-
buch, Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, 
Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart die Stadtbezir-
ke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, 
Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, 
Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürk-
heim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, 
Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, 
Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafe-
nau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzge-
rlingen, Jettingen, Leonberg, Magstadt, 
Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rute-
sheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der 
Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichwald, Altbach, Balt-
mannsweiler, Deizisau, Denkendorf, 
Esslingen am Neckar, Hochdorf, Kön-
gen, Lichtenwald, Neuhausen auf den 
Fildern, Ostfildern, Plochingen, Reichen-
bach an der Fils, Wendlingen am Neckar, 
Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Walden-
buch
Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, 
Bempflingen, Beuren, Bissingen an der 
Teck, Dettingen unter Teck, Erkenbrechts-
weiler, Filderstadt, Frickenhausen, Groß-
bettlingen, Holzmaden, Kirchheim unter 
Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, 
Lenningen, Neckartailfingen, Neckartenz-
lingen, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, 
Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, 
Owen, Schlaitdorf, Unterensingen, Weil-
heim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen

7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fell-
bach, Kaisersbach, Kernen im Remstal, 
Korb, Leutenbach, Plüderhausen, 
Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, 
Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, 
Weinstadt, Welzheim, Winnenden, Win-
terbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eber-
dingen, Gerlingen, Hemmingen, Korn-
tal-Münchingen, Kornwestheim, Lud-
wigsburg, Markgröningen, Möglingen, 
Oberriexingen, Remseck am Neckar, 
Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen 
an der Enz
 

9 Neckar-
Zaber

Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Bra-
ckenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, 
Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Leingarten, 
Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffen-
hofen, Talheim, Untergruppenbach, 
Zaberfeld
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen 
am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bis-
singen, Bönnigheim, Erdmannhausen, 
Erligheim, Freiberg am Neckar, Freu-
dental, Gemmrigheim, Großbottwar, 
Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am 
Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, 
Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Plei-
delsheim, Sachsenheim, Steinheim an 
der Murr, Tamm, Walheim 

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad 
Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ell-
hofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmin-
gen, Gundelsheim, Hardthausen am Ko-
cher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, 
Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Lö-
wenstein, Massenbachhausen, Möck-
mühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuen-
stadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, 
Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegels-
bach, Untereisesheim, Weinsberg, Wid-
dern, Wüstenrot

11 Schwäbisch 
Hall – Hohen-
lohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang –
Schwäbisch
Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartho-
lomä, Böbingen an der Rems, Durlan-
gen, Eschach, Göggingen, Gschwend, 
Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Lein-
zell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, 
Obergröningen, Ruppertshofen, Sche-
chingen, Schwäbisch Gmünd, Sprait-
bach, Täferrot, Waldstetten
Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, 
Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, 
Burgstetten, Großerlach, Kirchberg 
an der Murr, Murrhardt, Oppenwei-
ler, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, 
Weissach im Tal
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13 Aalen – 
Heidenheim

Landkreis Heidenheim
Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfel-
den, Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen 
( Jagst), Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, 
Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neres-
heim, Neuler, Oberkochen, Rainau, Ries-
bürg, Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, 
Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-
Stadt

Stadtkreis Karlsruhe

15 Karlsruhe-
Land

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eg-
genstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gon-
delsheim, Graben-Neudorf, Karlsbad, 
Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochs-
tetten, Malsch, Marxzell, Oberderdingen, 
Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, Sulz-
feld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingar-
ten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edin-
gen-Neckarhausen, Eppelheim, Hed-
desheim, Hemsbach, Hirschberg an der 
Bergstraße, Ilvesheim, Ladenburg, Lau-
denbach, Schriesheim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim

19 Odenwald – 
Tauber

Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis 

20 Rhein-
Neckar

Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammen-
tal, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, 
Eschelbronn, Gaiberg, Heddesbach, 
Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bar-
gen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, 
Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbi-
schofsheim, Neckargemünd, Neiden-
stein, Nußloch, Rauenberg, Reicharts-
hausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, 
Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spech-
bach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, 
Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen 

21 Bruchsal – 
Schwetzingen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruch-
sal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neut-
hard, Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, 
Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, 
Waghäusel
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Ho-
ckenheim, Ketsch, Neulußheim, Ofters-
heim, Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Boll-
schweil, Breisach am Rhein, Ebringen, 
Ehrenkirchen, Eichstetten am Kaiser-
stuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, 
March, Merdingen, Merzhausen, Pfaf-
fenweiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, 
Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach – 
Müllheim

Landkreis Lörrach
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, 
Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, 
Buggingen, Eschbach, Hartheim am 
Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münster-
tal/Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, 
Staufen im Breisgau, Sulzburg

26 Emmen-
dingen – 
Lahr

Landkreis Emmendingen
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischer-
bach, Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, 
Hofstetten, Kappel-Grafenhausen, Kip-
penheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, 
Meißenheim, Mühlenbach, Ringsheim, 
Rust, Schuttertal, Schwanau, Seelbach, 
Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, 
Bad Peterstal-Griesbach, Berghaup-
ten, Biberach, Durbach, Gengenbach, 
Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, 
Lautenbach, Neuried, Nordrach, Ober-
harmersbach, Oberkirch, Offenburg, 
Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Otten-
höfen im Schwarzwald, Renchen, Rhei-
nau, Sasbach, Sasbachwalden, Schut-
terwald, Seebach, Willstätt, Zell am 
Harmersbach

28 Rottweil – 
Tuttlingen

Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen 

29 Schwarz-
wald-Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwald-
bahn), Hausach, Hornberg, Oberwol-
fach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz

31 Waldshut Landkreis Waldshut
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, 
Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg 
(Schwarzwald), Friedenweiler, Glotter-
tal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterz-
arten, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, 
Oberried, St. Märgen, St. Peter, Schluch-
see, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen

33 Tübingen Landkreis Tübingen
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, 
Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, 
Rangendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, 
Bad Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, 
Illmensee, Pfullendorf, Wald 
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37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, 
Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad 
Waldsee, Baienfurt, Baindt, Berg, Ber-
gatreute, Bodnegg, Boms, Ebenwei-
ler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, 
Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, 
Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, 
Isny im Allgäu, Königseggwald, Leutkirch 
im Allgäu, Ravensburg, Riedhausen, 
Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, Wald-
burg, Wangen im Allgäu, Weingarten, 
Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38 Zollernalb –
Sigmaringen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, 
Bingen, Gammertingen, Herbertingen, 
Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen, 
Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, 
Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, 
Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, Sig-
maringendorf, Stetten am kalten Markt, 
Veringenstadt
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, 
Dautmergen, Dormettingen, Dotternhau-
sen, Geislingen, Haigerloch, Hausen am 
Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obern-
heim, Ratshausen, Rosenfeld, Schöm-
berg, Straßberg, Weilen unter den Rinnen, 
Winterlingen, Zimmern unter der Burg

  
Artikel 2

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
 
Begründung: 
1. Allgemeiner Teil 
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt 
zu wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor 
für die Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. 
Sie fungiert daher gleichsam als natürliche Bremse für die An-
zahl der auszugleichenden Überhangmandate. Die Anzahl der 
direkt zu wählenden Abgeordneten kann durch den zusätzlich 
hinzugekommenen Faktor des Stimmensplittings durch die 
Einführung der Zweitstimme bei der Wahlrechtsreform vom 
6. April 2022 zu einer erheblichen Aufblähung des Parlaments 
führen. Eine Reduktion der Anzahl der Wahlkreise für die Wahl 
zum 18. Landtag von Baden-Württemberg minimiert diese Ge-
fahr in erheblichem Maße und stellt gleichzeitig die Arbeitsfä-
higkeit des Parlaments durch die unveränderte und bewährte 
Bewahrung der Sollgröße von 120 Abgeordneten sicher. Die Re-
duktion des Risikos einer Aufblähung gewährleistet damit, die 
entstehenden Kosten für die öffentlichen Haushalte in einem 
Rahmen zu halten, der nicht unkalkulierbar durch das Wahl-
verhalten der Bevölkerung nach oben getrieben werden kann. 
Zudem würde die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unter einer 
zu hohen Anzahl an Abgeordneten vielfältig leiden, beispielhaft 
sei der hohe Aufwand für zusätzlich benötigte oder umzustruk-
turierende Räumlichkeiten – etwa des Plenarsaals – sowie die 
Erstausstattung zusätzlicher Mandatsträger mit den für die 
Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmitteln erwähnt. Die Re-
duktion der Anzahl der Wahlkreise und damit der erringbaren 
Direktmandate wirkt dem mit der bereits erfolgten Umstellung 
auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekommenen Faktor des 
Stimmensplittings als potenziellem Treiber der Parlamentsgrö-
ße entgegen, entlastet die öffentlichen Haushalte und stellt die 
Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicher.

Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt 
durch den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 Abge-
ordneten, kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße 
übersteigen.

2. Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes
Zu Nummer 1
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann positiv 
mit der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr viele Di-
rektmandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmenergebnis 
erreicht, das zu weniger Mandaten führen würde als die Anzahl 
der gewonnenen Direktmandate. Die Differenz zwischen der dem 
Zweitstimmenergebnis entsprechenden Anzahl an errungenen 
Mandaten und der über diese Zahl hinausgehenden, direkt von 
dieser Partei gewonnenen Mandate nennt man Überhangmanda-
te. Diese müssen mit sogenannten Ausgleichsmandaten so lange 
bei den anderen Parteien, die den Einzug in den Landtag geschafft 
haben, aufgefüllt werden, bis die Mandatsverteilung dem Zweit-
stimmenergebnis entspricht. Wird die Anzahl an Direktmanda-
ten verringert, führt das automatisch auch zu einer Verringerung 
des Risikos einer Vergrößerung des Parlaments. Dies ist das Ziel 
des Gesetzentwurfs. Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl 
zugrunde, die in einem Zweistimmenwahlrecht in Baden-Würt-
temberg durchgeführt wurde – die Bundestagswahl am 26. Sep-
tember 2021 – und errechnet die Größe des Landtags anhand des 
Wahlverhaltens der Bevölkerung bei dieser Wahl und der Direkt-
mandatsanzahl 70, ergibt sich daraus eine Parlamentsgröße von 
ca. 214 Abgeordneten bei einer Sollgröße des Landtags von 120. 
Legt man die Direktmandatsanzahl 38 zugrunde, ergibt sich aus 
dem Wahlverhalten der Bevölkerung am 26. September 2021 eine 
Parlamentsgröße von ca. 120, was der Sollgröße entspricht. Die 
Änderung der Anzahl der Direktmandate auf 38 wird dadurch er-
reicht, dass der Zuschnitt der Wahlkreise durch die Übernahme 
der Struktur der 38 baden-württembergischen Bundestagswahl-
kreise vorgenommen wird, für die je ein Bewerber direkt in den 
Landtag von Baden-Württemberg gewählt wird. Nummer 1 regelt 
dabei die Anzahl der direkt zu wählenden Abgeordneten, Num-
mer 2 die Anzahl der Wahlkreise.
 
Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblä-
hung benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da für 
die Reduktion der zu vergebenden Direktmandate auch die Re-
duktion der Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro 
Wahlkreis ein Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur 
Änderung des Landtagswahlrechts hin zu einem Zweistimmen-
wahlrecht vom Landtag von Baden-Württemberg angehörten 
Sachverständigen haben die Reduktion der Wahlkreismandate 
empfohlen. Prof. Dr. Joachim Behnke konstatiert: „Ideal wäre eine 
Größe von ca. 40 Wahlkreismandaten." 
Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.
 
Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte 
Entscheidungsfindung innerhalb der politischen Landschaft, wie 
ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht not-
wendig wird, indem bereits bestehende Wahlkreise verwendet 
werden, wenngleich für eine andere Wahl.
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der Zu-
schnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den Erfor-
dernissen des Wahlrechts genügen, was die Höchstabweichungen 
in der Anzahl der Wahlberechtigten betrifft.
 
Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahl-
recht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise auch be-
reits zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich 
die Parteien für die Aufstellungen ihrer Kandidaten und Landes-
listen vorbereiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch 
erfolgen.“ 
 
Oberried, den 25. Juli 2024
 

 
gez.
Vosberg, Bürgermeister
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INFOS ANDERER BEHÖRDEN

Einstieg in die Photovoltaik
Webinar das Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 
am 28. April
Mit der Veranstaltung "Einstieg in die Photovoltaik" geht die 
Webinarreihe des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
zum Thema Photovoltaik weiter. Dabei geht es am 28. April 
um 16:00 Uhr um technische, wirtschaftliche und rechtliche 
Fragen rund um das Thema Photovoltaik für den privaten 
Verbrauch. Moderiert wird das Seminar von Nils Stannik, Pho-
tovoltaikberater beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erfor-
derlich. 

Der Anmeldelink und weitere Informationen zur Photovol-
taik finden sich im Internet unter www.lkbh.de/pv unter der 
Rubrik "Webinare".

 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sucht 
weitere Kindertagespflegepersonen 
Informationsveranstaltungen Ende April 
Die Fachstelle Kindertagespflege des Jugendamtes Breisgau- 
Hochschwarzwald bietet Ende April Informationsveranstal-
tungen zum Thema Qualifizierung zur Kindertagespflege-
person an. In den Informationsveranstaltungen erhalten 
Interessierte einen umfassenden Überblick über die Tätig-
keit als Kindertagespflegeperson, die Qualifizierung sowie 
die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen. Eine In-
fo-Veranstaltung in Präsenz zu dem Qualifizierungskurs gibt 
es am 28. April um 18:00 Uhr im Landratsamtsgebäude in 
der Berliner Allee 3 in Freiburg. Des Weiteren ist eine On-
line-Infoveranstaltung für den 29. April ebenfalls um 18:00 
Uhr vorgesehen. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist 
notwendig. Weitere Informationen finden sich im Internet 
unter www.lkbh.de/kindertagespflege

VERANSTALTUNGEN IN OBERRIED

DORFFLOHMARKT

Erinnerung an den Anmeldeschluss für den 4. Dorffloh-
markt, der am Samstag, 10. Mai 2025 von 11 – 16 Uhr statt-
finden wird.

Anmeldungen werden noch bis 24. April entgegengenom-
men. Infos Im Gemeindemitteilungsblatt KW 13.

Anmeldeadresse: dorfflohmarkt-oberried@web.de

Alle Teilnehmer werden danach noch im April kontaktiert 
und bekommen die abschließenden Infos zum Ablauf des 
Flohmarkts.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!

TRACHTENKAPELLE OBERRIED

Maiwecken 2025
Das traditionelle 1. Maiwecken findet in diesem Jahr im 
Kernort Oberried (Hauptstraße ab der Dorfschänke, Wehr-
lehofsiedlung inkl. Brandmättle) statt. An diesem Tag wer-
den wir Sie und ihre Familie in alter Tradition musikalisch in 
den Mai bringen. Dabei ziehen wir von Haus zu Haus durch 
die Straßen und spielen für Sie. 
Wir freuen uns, wenn wir Sie am 1. Mai zu Hause an-
treffen und gemeinsam mit ihnen diese alte Tradition 
begehen können. 
Ansprechpartner Luis Rees, Tel. 01511-9601872.
Ihre Trachtenkapelle Oberried e.V

LANDFRAUEN OBERRIED
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TRACHTENKAPELLE HOFSGRUND E. V.

VHS AUSSENSTELLE OBERRIED

Therapeutisches Rücken Yoga – zum Ausprobieren!
In diesem Yoga Kurs werden Atemtechnik, verschiedene Kör-
perstellungen zur Dehnung und Kräftigung wie auch Entspan-
nung gemeinsam geübt, mit Fokus auf den Rückebbereich. 
Anspannungen die im Alltag festgehalten wurden, dürfen hier 
abgebaut werden. Erfahre dich, nimm Grenzen wahr und übe 
dich in wohlwollender Zugewandtheit – gemeinsam auf der 
Matte. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ich freue mich auf 
ihr da sein.
Doz.: Annalena Rüd
Kurs-Nr.: ZT 30344-O
Oberried, Rathaus, Wilhelmitensaal
Mo. 28.04.2025, um 19.30 – 21.00 Uhr, 5 Termine, 49,- €
 
Vertikales Gärtnern
Dozent: Markus Schäfer
Kurs-Nr.: ZT11016 – O
Oberried, Klosterscheune, neben Gartenstube
Fr.: 9.Mai.2025, 14.00 – 17.00 Uhr, 32,- €
Anmeldeschluss: 30.04.25

Kräuterhäppchen und Fingerfood für genussvolle Sommer-
abende
Dozentin: Bärbel Höfflin – Rock
Kurs-Nr.: ZT 30914 – O
Oberried, Klosterscheune, Markthalle
Mi.: 4.06.2025, 18.00 – 22.30 Uhr, 32,- € + Materialkosten: 18,- €
Anmeldeschluss: 31.05.25
 
Bokashi – EM – Terra Preta – Praxisseminar
Dozent: Markus Schäfer
Kurs-Nr.: ZT 11017 – O
Oberried, Klosterscheune, neben Gartenstube
Fr.: 6.06.2025, 14.00 – 17.00 Uhr, 32,- € + Materialkosten 10,-€
Anmeldeschluss: 31.05.2025
 
Anmeldungen über die Homepage: 
oberried@vhs-dreisamtal.de
Oder telefonisch bei Barb. Odrich-Rees 07602 / 338

FÜR SIE NOTIERT

VOLKSHOCHSCHULE DREISAMTAL E.V.

Endometriose und Kinderwunsch -  
Vortrag von PD Dr. med. Michaela Bossart 
Am Mittwoch, den 7.5.25 um 19:30 Uhr hält PD Dr. med. 
Michaela Bossart einen Vortrag zum Thema „Endometrio-
se und Kinderwunsch“ in Kirchzarten im Seminarraum der 
VHS, Kirchplatz 3.  Trotz sehr hoher Betroffenenzahlen wird 
die Endometriose in der Öffentlichkeit und auch von Fachleu-
ten immer noch zu wenig beachtet. Viele Frauen leiden uner-
kannt unter der Krankheit oder werden mit dieser Diagnose 
konfrontiert. Zu den häufigsten Symptomen gehören Unter-
bauchschmerzen, auch ein unerfüllter Kinderwunsch kann ein 
Anzeichen für Endometriose sein. Problem der Endometriose: 
Oftmals vergehen Jahre, bis die Erkrankung diagnostiziert wird. 
An diesem Abend wird von der Entstehung und Diagnose bis 
hin zu verschiedenen, auch alternativen Behandlungsansät-
zen und Operationen ein Einblick geschaffen. Im Anschluss an 
den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referentin 
zu stellen. Veranstalter dieses Vortrags ist die VHS Dreisamtal, 
Anmeldung erforderlich unter Tel: 07661-5821 oder per Mail: 
anmeldung@vhs-dreisamtal.de. Eintritt: 5 €
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NABU

Offenes Monatstreffen im April
Die NABU-Gruppe Dreisamtal trifft sich am Donnerstag, 
den 24.04.2025 von 18:30 bis 20:00 Uhr im Alten Rathaus in 
Burg-Birkenhof, Höllentalstr. 56.
Gäste sind immer herzlich willkommen! Finden Sie heraus, was 
wir für den Artenschutz tun und lernen Sie uns kennen.

SCHWARZWALDVEREIN  
DREISAMTAL-KIRCHZARTEN

Samstag, 26.04.2025:  Anspruchsvolle Wanderung zur Ruine 
Schwarzenberg
Wir fahren mit dem Zug nach Waldkirch, von dort wandern wir 
zur Ruine Schwarzenberg und weiter auf dem Höhenrücken zum 
Glottertal. Stetig bergab geht’s dann nach Suggental mit Blick in 
die Weite des Rheintales und weiter auf dem „Herrenwegle“ nach 
Waldkirch, von wo wir dann mit dem Zug nach Hause fahren. Stö-
cke sind empfehlenswert. Rucksackvesper mit evtl. Einkehr.
Treffpunkt: Bahnhof Kirchzarten 
 (Regiokarte/Deutschlandticket))
Uhrzeit: 8:15 Uhr – ca. 18:30 Uhr   
Gehzeit: ca. 5,5 Stunden   
Länge: ca. 20 km
Schwierigkeitsgrad: schwer
Höhenmeter: Summe Anstieg: 624 m
 Summe Abstieg: 622 m
Führung: Christel Saier   Tel. 07661 4275
Anmeldung: erwünscht
Immer informiert auf: swv-dreisamtal.de

VERANSTALTUNGEN IM UMLAND

Terminmitteilung Stutbuchaufnahmen im Schwarzwald
Am Donnerstag, 24.04.2025 finden in Elzach-Prechtal und in 
St.Märgen die Eintragungen zukünftiger Schwarzwälder Zucht-
stuten statt. Um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung im Elztal: 
Reit und Fahrverein Oberes Elztal e.V., Fißnacht 2A, 79215 
Elzach-Oberprechtal
Um 13:30 Uhr setzt sich die Veranstaltung in St.Märgen fort: 
Weißtannenhalle St.Märgen, Sportplatz 7, 79274 St.Märgen
Insgesamt sind 11 Stuten angemeldet. Interessierte Zuschauer 
sind herzliche willkommen. Weitere Infos: 
www.schwarzwaelder-pferdezuchtgenossenschaft.de

Wir sind gerne für Sie da

Tourist-Info Dreisamtal 
Hauptstr.24, Kirchzarten 
07661/907980 
tourist-info@dreisamtal.de 
dreisamtal.de

Montag bis Freitag 9:30 bis 13 Uhr
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen geschlossen

TOURIST-INFO DREISAMTAL

Ab dem 28. April: Montag UND Freitag 9:30-17 Uhr | 
Dienstag bis Donnerstag 9:30-17 Uhr, samstags 10-12 Uhr

VORVERKAUF FÜR DIE 5 BAUERNHOF KONZERTE AB SOFORT 
unter: dreisamtal.de/bauernhofkonzerte 
Veranstaltungen im Dreisamtal vom 16. bis zum 24. April
Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen auf 
dreisamtal.de/events
Sonntag, 20. April 
11-12 Uhr: Kulturkreis Dreisamtal: „Musikalische Matinée mit 
dem Duo Cellikatessen“. Ohne Anmeldung, kostenfrei. Buchen-
bach, Friedrich-Husemann-Klinik, Raphaelsaal
 
Montag, 21. April
13-17 Uhr: Große Ostereiersuche auf der Alpaka-Wiese. Mit 
Kaffee und Kuchen, Alpakas füttern und streichen, Kinder-
schminken... Stegen, Hummelhof, Mitteltal 41
 
Dienstag, 22. April 
9:30- ca. 12 Uhr: Panoramatour zum Schauinsland-Gipfel 
mit Ursel Lorenz. Anmeldung bis spät. Vorabend: 07602-512 
oder natourpur-schauinsland.gmx.de Individuelle Termine spon-
tan mögl. Ab 4 Pers.
 
Mittwoch, 23. April 
9:30- ca. 12 Uhr: Panoramatour zum Kohlerhof mit Ursel Lo-
renz. Anmeldung s. Dienstag, 22.4.
 
Regelmäßige Veranstaltungen
Mittwochs und samstags | täglich auf Anfrage
14- ca. 15 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm, Kirch-
zarten-Neuhäuser, Am Pfeiferberg 4 www.fancy-farm.de | Ute 
Harre, Tel. 0171/ 4479 607 (Anmeldung erforderlich)
 
Tierisch unterwegs im Dreisamtal mit Lamas, Alpakas, Pfer-
den, Eseln oder Ponys: 
dreisamtal.de/urlaub/familienurlaub/tierische-touren
 
Rätseln in der Natur, Outdoor-Escape Spiel in Kirchzarten – 
Die Legende von Falkenstein
dreisamtal.de/dreisamgeheimnis  „Der Brautzug der Marie An-
toinette“ – Radfahren, Rätselspaß und Kulinarik. 
genuss-rätsel.de
 
Geführte Touren bei Sonnenuntergang, zu Wetterbuchen, in 
die Natur rund um den Schauinsland: 
dreisamtal.de/erleben/wandern/gefuehrte-touren
 
Museen im Dreisamtal - dreisamtal.de/museen
Heimatstüble - jeden Montag 17-19 Uhr, Oberried-Zastler, 
Talstraße 27
 
Historische Gassenbauernhofmühle in Oberried-Zastler, Tal-
straße 7
Führungen: 17-19 Uhr: Freitag, 2.Mai, Montag, 9. Juni (Mühlen-
tag: 11-18 Uhr), 4.7., 1.8., 5.9., 3.10.   Weitere Termine können gerne 
telefonisch vereinbart werden: Tel. 07661/ 989 230 (Theo Hirsch-
bihl) 
 
Alte Säge in Zarten, Besuchstermine gerne telefonisch bei: 
Sigrun Bludau: Tel. 07661/ 61 327 oder per E-Mail: sigrun.blu-
dau@gmx.de  | www.buergerverein-zarten.de
 
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble in 
Buchenbach-Wagensteig, Griesdobelstraße 18,
Besuchstermine gerne telefonisch: Bettina Willmann, 
07661/ 99 298. www.hansmeyerhof.de
Museums-Bergwerk Schauinsland: AB OSTERSAMSTAG ge-
öffnet   www.schauinsland.de
Krimi-Wanderungen: Sonntag, 18. Mai, 1.6., 27.7., 24.8., 20.9., 
21.9., 19.10., 25.10., 16.11., 28.12. 
Anmeldung erforderlich! – www.schauinsland.de
Wein im Stein – Weinprobe im Bergwerk 11-12 Uhr: 
Sonntag, 4. Mai, 1.6., 20.7., 24.8.
Anmeldung erforderlich! – www.schauinsland.de
Märchen-Führungen, jeweils 12, 13, 14, 15 Uhr: 
Sonntag, 25. Mai, 29.6., 27.7., 28.9., 26.10.

Unser aktueller Tipp: 
MAIBAUMSTELLEN in Kirchzarten – 
Samstag; 26. April, 10:30 Uhr 
der Trachtenkapelle Oberried begleitet den festlichen Umzug
Start: 10:30 Uhr beim Hotel LÖWEN, ca. 11:15 Uhr: Ein-
treffen des Zugs am Narrenbrunnen (Ende der Fußgän-
gerzone) – der Maibaum wird gestellt
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT DREISAMTAL

Gottesdienste der Pfarreien Mariä Krönung Oberried 
und St. Laurentius Hofsgrund 
vom 18.04.2025 bis 04.05.2025 
FREITAG, 18.04. Karfreitag   L1: Jes 52,13-53,12 
 L2: Hebr 4,14-16;5,7-9 Passion: Joh 18,1-19,42 
Oberried 11.00 Kinderkreuzweg Treffpunkt in der Kirche
Oberried 15.00  Feier vom Leiden und Sterben Christi - mit-

gestaltet vom Kirchenchor
Hofsgrund 15.00 Feier vom Leiden und Sterben Christi

SAMSTAG, 19.04.  Karsamstag   L1: Gen 1,1.26-31a od. Gen 
1,1-2,2 L2: Gen 22,1-18 od. Gen 22,1-2.9a.10-
13.15-18 L3: Ex 14,15-15,1 L4: Jes 54,5-14 L5: 
Jes 55,1-11 L6: Bar 3,9-15.32-4,4 L7: Ez 36,16-
17a.18-28 L8: Röm 6,3-11 Ev: Lk 24,1-12

Hofsgrund 20.30  Gemeinsame Feier der Heiligen Oster-
nacht mit Oberried

SONNTAG, 20.04.  Ostersonntag   L1: Apg 10,34a.37-43 L2: 1 
Kor 5,6b-8 od. Kol 3,1-4 Ev: Joh 20,1-9 

Kirchzarten 10.30  Eucharistiefeier - mitgestaltet vom Kir-
chenchor mit Orchester

MONTAG, 21.04.  Ostermontag   L1: Apg 2,14.22-33 L2: 1 Kor 
15,1-8.11 Ev: Lk 24,13-35 od. Mt 28,8-15 

Oberried 10.30  Eucharistiefeier - mitgestaltet vom Kir-
chenchor und Musiker der Trachtenkapelle

   Kinderbegleitgottesdienst im Pfarrsaal - 
gemeinsamer Beginn in der Kirche!

   Ged. an: Manfred Gitschier; Karl u. Maria 
Lauby u. Sohn Carlheinz; Elisabeth Kretz-
maier; Anna Mayer; Josef Mayer u. Familie

Hofsgrund 10.30 Eucharistiefeier

FREITAG, 25.04. Freitag der Osteroktav 
Oberried 14.30 Rosenkranzgebet
Oberried 15.00 Eucharistiefeier
  Ged. an: Hubert Mangold; Georg Schweiß

SAMSTAG, 26.04. Samstag der Osteroktav 
Oberried 18.30 WortGottesFeier

SONNTAG, 27.04.  2. Sonntag der Osterzeit   L1: Apg 5,12-16 
L2: Offb 1,9-11a.12-13.17-19 Ev: Joh 20,19-31

   Diasporaopfer der Erstkommunion-
  kinder 
Hofsgrund 9.00 Eucharistiefeier
   Ged. an: Julia, Helmut u. Lukas Flamm; Hil-

degard Lorenz
Kirchzarten 10.30 Eucharistiefeier

FREITAG, 02.05. Hl. Athanasius 
Oberried 14.30 Rosenkranzgebet
Oberried 15.00 Eucharistiefeier
   Ged. an: Josef u. Christine Schwär; Ge-

schwister Karl, Pius u. Brunhilde Schwär; 
Nikolaus Ortlieb

SAMSTAG, 03.05. Hl. Philippus und hl. Jakobus 
Oberried 18.30 Eucharistiefeier
   Ged. an: Irmgard Jautz u. Familien; Josef u. 

Karolina Riesterer; Willi Läufer, Albert u. 
Matthias Tröscher ; Bernhard Spitz; Adolf 
u. Christina Mayer; Max u. Rosa Spitz u. 
Sohn Gerhard

SONNTAG, 04.05.  3. Sonntag der Osterzeit L1: Apg 
5,27b-32.40b-41 L2: Offb 5,11-14 Ev: Joh 
21,1-19 

Hofsgrund 9.00 WortGottesFeier
Kirchzarten    

Das Pfarrbüro Oberried ist am 24.04.25 und 28.04.25 ge-
schlossen.  

EVANG. HEILIGGEISTGEMEINDE  
KIRCHZARTEN MIT OBERRIED

Evang. Kirchengemeinde Kirchzarten-Stegen, Schauinslandstr. 8, 
Kirchzarten
Evang. Pfarrämter:
Schauinslandstr. 8, 79199 Kirchzarten, Tel. 07661-62010, kirch-
zarten@kbz.ekiba.de,
Dorfplatz 15, 79252 Stegen, www.ekidreisamtal.de
Pfarrer: Philipp van Oorschot, Tel. 904810
 
Gottesdienste   
Kirchengemeinde Kirchzarten-Stegen
 
Gründonnerstag, 17.04.2025
19:00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Susanne Thomas), Evan-

gelisches Gemeindezentrum Kirchzarten
17:00 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl  (Pfarrer Philipp 

van Oorschot),
 Bitte eine Kleinigkeit zu essen für das Tischabend-

mahl mitbringen
 Ökumenisches Gemeindezentrum Stegen
 
Karfreitag, 18.04.2025
10:00 Uhr Gottesdienst mit Kantorei (Pfarrer Philipp van Oor-

schot), Evangelisches Gemeindezentrum Kirchzar-
ten

10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Prädikantinnen Isa-
bell Holtz u. Ulrike Müller), Ökumenisches Gemein-
dezentrum Stegen

 
Karsamstag, 19.04.25
20:30 Uhr Feier der Osternacht (Prädikant Georg Körner), Öku-

menisches Gemeindezentrum Stegen
 
Ostersonntag, 20.04.25
05:30 Uhr Osternachtgottesdienst mit Osterfeuer und an-

schließendem Frühstück (Pfarrer Philipp van Oor-
schot), Evangelisches Gemeindezentrum Kirchzar-
ten

10:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i.R. Hellmuth Wolff)), Evangeli-
sches Gemeindezentrum Kirchzarten

 
10:00 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Phi-

lipp van Oorschot), Ökumenisches Gemeindezent-
rum Stegen



12 | Donnerstag, 17. April 2025 AMTSBLATT DER GEMEINDE OBERRIED  

Ostermontag, 21.04.25
10:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Hinterzarten (Pfarre-

rin Ulrike Bruinings), Evangelische Kirche Hinterz-
arten

 
Sonntag, 27.04.25
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i.R. Hellmuth Wolff ), Ökume-

nisches Gemeindezentrum Stegen
 
Café con Dios - Öff nungszeiten Sommercafè: 
Ab Montag, den 05. Mai 2025 ist das Café con Dios Sommercafé 
wieder geöff net:
Montag, Dienstag und Mittwoch von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr. 
Die Öff nungszeiten enden dieses Jahr um 17.30 Uhr und nicht 
erst um 18.00 Uhr.
Und an jedem ersten Sonntag im Monat von 11.00 Uhr bis 
12.30 Uhr.

Du fehlst! Begleitete Trauergruppe in Kirchzarten
Im Frühsommer wird es in den Räumen des Evang. Gemeinde-
zentrums, Schauinslandstr.8, 79199 Kirchzarten wieder ein Ge-
sprächsangebot geben für Menschen, die um einen geliebten 
Verstorbenen trauern und sich mit anderen austauschen und 
gegenseitig unterstützen wollen. Die Termine fi nden etwa ein-
mal im Monat statt und werden noch bekannt gegeben.
Leitung: Bettina Stibal (Paar- Familien- Lebensberaterin), Dani-
ela Hoch- Göbel (Trauerbegleiterin)
Bei Interesse wird um Anmeldung zu einem Vorgespräch ge-
beten: Praxis Bettina Stibal, Löwenstraße 8, 79199 Kirchzarten, 
Tel: 0176-95298879,
Mail: kontakt@beratung-lebensfl uss.de

Ende
des 

redaktione� en Teils

@PRIMO_VERLAG_STOCKACH

FOLLOW US ON

InstagramInstagram



Bio-Jungpflanzen-Verkauf
Von Sa. 26.4. bis Sa. 17.5.25 verkauft Echinos e.V.
Kräuter, Gemüse- und Sommerblumensetzlinge
Sa. 26.04.25 Eröffnungsfest: 14.00-18.30 Uhr
Sa. 03.05. / 10.05. und 17.05.25 09.00-12.30 Uhr
Mo., Mi. und Fr. 28.04.-16.05.25 11.00-13.00 Uhr
   15.00-18.00 Uhr
Weitere Verkaufszeiten finden Sie unter www.echinos.de 
Echinos e.V., Fr.-Husemann-Weg 11a, 79256 Buchenbach

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben all - an - an - be - beu - er - fal -
fas - fer - fres - fue - gel - gen - ging - haupt -
holz - in - jog - kam - ket - klam - lam - lat -
leicht - len - len - lich - lich - maeh - man - me -
mer - mer - mess - mor - nie - nie - on - par -
pe - per - pfef - pi - ra - re - reit - ren - ren - rie -
rie - sa - sai - sche - schen - schnau - schnitt -
schues - sel - sen - ser - son - stands - start -
staub - ta - te - tel - tel - ter - ti - trans - un -
ve - vil - wae - zer - zi - zi - zug sind 21 Wörter zu bilden, 
deren fünfte und elfte Buchstaben, jeweils von oben 
nach unten gelesen, ein Zitat von Henrik Ibsen aus 
„Komödie der Liebe“ ergeben.

1. bunter südamerik. Vogel, Tukan

2. eingreifen

3. Hunderasse

4. Sportkleidung

5. Handstableuchte

6. Halsschmuck

7. begeistern, fesseln

8. Haushaltsgefäß

9. riesig, gewaltig

10. stetig fortschreitend

11. Haushaltsutensil

12. keine Mühe machen

13. aufbruchsfertig

14. Druckverfahren (Kunst)

15. Kleidungsstück

16. Abteilung des Landgerichts

17. Blütenteil

18. Körperausdünstung

19. tourist. Jahresabschnitt

20. Verhaltensvorschrift

21. Geschäft für Kosmetika20. Baby

D
EI

KE
 P

RE
SS

PRIMO-RÄTSELSPASS

all - an - an - be - beu - er - fal -all - an - an - be - beu - er - fal -all - an - an - be - beu - er - fal -

Lösung: 1. Pfefferfresser, 2. intervenieren, 3. Riesenschnauzer, 4. Jogginganzug, 
5. Taschenlampe, 6. Perlenkette, 7. faszinieren, 8. Salatschuessel, 
9. unermesslich, 10. allmaehlich, 11. Waescheklammer, 12. leichtfallen, 
13. startbereit, 14. Holzschnitt, 15. Morgenmantel, 16. Zivilkammer, 
17. Staubbeutel, 18. Transpiration, 19. Hauptsaison, 20. Anstandsregel, 
21. Parfuemerie – „Freiheit macht selbst aus Raupen Schmetterlinge.“

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

www.primo-stockach.de

s‘Blättle 
weltweit lesen

www.primo-stockach.de
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0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 
6 Anzeigen zum Preis von 4 – das sind gleich 
2 Anzeigen völlig kostenlos!
Vorteile für Sie:

• Mehr Sichtbarkeit: 
Maximieren Sie Ihre Reichweite, 
ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenersparnis:
Werben Sie effektiv und schonen 
Sie gleichzeitig Ihr Budget.

• Perfekter Saisonstart:
Nutzen Sie die Frühlings- und 
Sommermonate, um Ihre Angebote, 
Events oder Kampagnen sichtbar zu 
machen.

So funktioniert's:
1. Buchen Sie 6 Anzeigen

in unserem System.

2. Erhalten Sie die 2 kosten-
günstigsten Anzeigen
kostenlos dazu.

3. Profi tieren Sie von insgesamt 
6 Anzeigen, die Ihre Zielgruppe 
erreichen.

Unsere Aktion ist gültig von 
KW 16 bis einschließlich KW 26

(14.04. bis 27.06.2025)

Nutzen Sie die Gelegenheit und platzieren Sie Ihre Werbebotschaft zur besten 
Jahreszeit! Bei Fragen zur Buchung sind wir jederzeit für Sie da. 

Gemeinsam sorgen wir für eine erfolgreiche Frühlings- und Sommersaison! 

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen):
Bitte bis donnerstags, 
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit 
erteilter Abbuchungserlaubnis. 
Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und 
Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese 
Aktion außer Kraft gesetzt. 
Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: 
Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen 
müssen innerhalb des Aktions-
zeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei 
der Anzeigenbestellung den Code
P-2025-02 an.

Starten Sie kraftvoll in die Frühlings- 
und Sommerzeit mit unserer attraktiven 

Aktion für Ihre Werbeanzeigen!

Frühlings-
aktion

4 Anzeigen bezahlen 

+ 2 kostenlos dazu!



IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!


